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• Aus Empfehlungen werden Gesetze
- EU: „Green Deal“
- Bund und Land: Klimaschutzgesetz

• Ordnungspolitischer Rahmen 
und Förderprogramme
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Ziel: Klimaneutrale Haushalte
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Fossiler Bezug

Erneuerbare Energien und Fernwärme

 Wärmeverbrauch muss deutlich 
gesenkt werden

→ Erhöhung der Sanierungsrate

 Verbleibender Wärmeverbrauch 
muss klimaneutral gedeckt 
werden

→ Klimaneutrale Fernwärme

→ Klimaneutrale Nahwärme

→ Umweltwärme (Wärmepumpen)

→ Biomasse 

→ Solarthermie

Verbrauchs-
reduktion

Klimaneutrale 
Wärme
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Ausgangssituation
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Durchgeführte 
Sanierungsmaßnahmen seit 1998

Fenster Dach Fassade Keller(-decke)

Sanierungsquote pro Jahr 56 % 43 % 31 % 11 %

Gewichtung1 

(Wirkung auf Komplettsanierung) 
0,09 0,28 0,40 0,23

Komplettsanierungsäquivalent 32 % (wurden komplettsaniert seit 1998)

Zeitraum 22 Jahre

Mittlere Sanierungsrate 1,5 %
1Parallel zur deutschlandweiten Sanierungsrate 

 Analyse der Wohnungsmarkt-befragung 
(alle 2 Jahre)

 Seit 1998 (in 22 Jahren) 32 % aller
bestehenden Gebäude komplettsaniert

 mittleren (jährlichen) Sanierungsrate 
von 1,5 %

Quelle: Wohnungsmarktbefragung 2020

Berechnung 
Sanierungsrate

Folie 5
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 Anzahl Wohneinheiten in Stuttgart (inkl. Wohnheime):

 Wohneinheiten in gutem Zustand (ab Baujahr ab 2002) 

 Seit 2002 sanierte Wohneinheiten (27 %)

 Voraussichtlicher Abriss bis 2050 (3 %)

 Noch zu sanierende Wohneinheiten 

 Anzahl zu sanierende Wohneinheiten pro Jahr

→ Entspricht Sanierungsrate von 2,1 % bezogen auf Gesamtbestand

→ Führt zu Reduktion Endenergieverbrauch um 55 % bis 2050 (ggü. 1990) 

Zielwert Sanierungsrate – Klimaneutral 2050

Deutschland Stuttgart

Ist-Wert 1,0% 1,5% 4.724 WE/a

Ziel-Wert 1,6%1 2,1% 6.517 WE/a 

1Studie „Klimaneutrales Deutschland“ (2020, im Auftrag von Agora Energiewende)

314.911 WE

- 24.937 WE

- 85.026 WE

- 9.447 WE 

= 195.501 WE

= 6.517 WE/a 

Folie 6
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 Anzahl Wohneinheiten in Stuttgart (inkl. Wohnheime):

 Wohneinheiten in gutem Zustand (ab Baujahr ab 2002)

 Seit 2002 sanierte Wohneinheiten (27 %)

 Voraussichtlicher Abriss bis 2040 (2 %)

 Noch zu sanierende Wohneinheiten 

 Anzahl zu sanierende Wohneinheiten pro Jahr

→ Entspricht Sanierungsrate von 3,2 % bezogen auf Gesamtbestand

→ Führt zu Reduktion Endenergieverbrauch um 55 % bis 2040 (ggü. 1990) 

Zielwert Sanierungsrate – Klimaneutral 2040

Deutschland Stuttgart

Ist-Wert 1,0% 1,5% 4.724 WE/a

Ziel-Wert 1,6%1 3,2% 9.932 WE/a 

1Studie „Klimaneutrales Deutschland“ (2020, im Auftrag von Agora Energiewende)

314.911 WE

- 24.937 WE

- 85.026 WE

- 6.298 WE 

= 198.650 WE

= 9.932 WE/a 

Folie 7
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CO2-Preis: Ein Sanierungsgrund mehr
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Quelle: ZUKUNFT ALTBAU
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Rechenbeispiel mit CO2-Preis
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CO2-Preis aufsummiert über 20 J. in €; (Basis: unsanierter Altbau mit ca. 30.000 kWh Wärmebedarf / Jahr)

Quelle: ZUKUNFT ALTBAU
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Neues Format: Beratung in den Bezirken
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Hedelfingen Zuffenhausen

Flohberg und Luginsland Mühlhausen
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Auswirkung kostenlose Energieberatungen 
auf die Sanierungsquote

 Aktion Gebäudesanierung in 2019 in 
10 Gebieten durchgeführt

 408 Bürgerinnen und Bürger haben 
an Auftaktveranstaltungen 
teilgenommen

 162 kostenlose Energieberatungen 
durchgeführt

 Sanierung vom 84 Wohneinheiten 
(Vollsanierungsäquivalent) nach 
Umsetzung aller Maßnahmen 
entspricht 2% aller Sanierungen in 
Stuttgart Ergebnis der Teilnehmerbefragung, Stand Ende 2020

2020 musste Aktion Gebäudesanierung aufgrund Corona-Pandemie pausiert werden 
→ Anfang 2021 Aktion in digitalen Format wieder aufgenommen
→ In 2021 wird Aktion in 10 Gebiete durchgeführt
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Beratung ist Akquise für die Umsetzung
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Quelle: Stuttgarter Zeitung

Fördermitteloptimierung?

Bauherrenaufgabe ist komplexer
geworden
- zudem dominieren Ältere
die Altersstruktur der Besitzer  
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Förderprogramme jetzt ausschöpfen!
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KfW-Effizienzhaus 85
Zweifamilienhaus

Investition: 240.000,- Euro

Stadt Stuttgart 20 % 48.000,- Euro

KfW-Zuschuss 30 % 72.000,- Euro
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Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) -
Einleitung

Ziel des BEG:

Klimaschutzziele im Gebäudesektor erreichen

Vereinfachung der Förderlandschaft auf Bundesebene
• Fördersatze von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden sind angepasst

• Zuschüsse und Tilgungszuschüsse sind gleich hoch

• Jeder kann zwischen Zuschuss oder Kredit wählen

Fahrplan:

Seit 1. Januar 2021: Zuschüsse für BEG Einzelmaßnahmen (BAFA)

Seit 1. Juli 2021: Kredite für BEG Einzelmaßnahmen (KfW) 
sowie Zuschüsse und Kredite für BEG WG und 
NWG (KfW)

Ab 1. Januar 2023: Zuschussförderung BEG WG und BEG NWG 
wird auf BAFA übertragen

14

Quelle: BMWi
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Einzelmaßnahmen 

15

Wichtig für ältere Besitzer – unkompliziert und finanziell überschaubar
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KfW-Effizienzhaus / Dämmstandards
Mögliche Umsetzung für den baulichen Wärmeschutz

Dämmniveau 
Einzelmaßnahmen
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Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) -
Wichtiges

 Antrag vor Maßnahmenbeginn
Maßnahmenbeginn: Abschluss eines Leistungs- / Liefervertrages ohne Rücktrittsklausel!
Daher Beantragung der Förderung vor Handwerkerbeauftragung!

 Eigenleistung ist nicht förderfähig (auch Material nicht)

 Bei über 100 T€ Förderung müssen 3 Angebote eingereicht werden

 Höhere anrechenbare Kosten, bei Einzelmaßnahmen: Fördertopf jährlich nutzbar!

 Zuschuss max. 60 % der förderfähigen Gesamtkosten

 Zuschussförderung – Zusage auf 24 Monate befristet, kann begründet um max. 24 Monate 
verlängert werden

 Kreditförderung – Abruf innerhalb von 12 Monaten, ohne gesonderten Antrag Verlängerung um 
24 Monate wenn noch nicht ausgezahlt; diese Abruffrist kann auf Antrag um weitere 12 Monate 
verlängert werden

17
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BEG Einzelmaßnahmen (EM) - Wichtiges
Der Energieberater (Energieeffizienz-Experte (EEE))
muss zwingend eingebunden werden bei

• Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle

• Anlagentechnik (außer Heizung)

Technische Mindestanforderungen der Einzelmaßnahmen sind
einzuhalten

Wenn mehr als 50 % der Gebäudehülle gedämmt werden, ist ein 
hydraulischer Abgleich keine Pflicht mehr

Prüfung, ob Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestfeuchteschutz 
erforderlich sind (Lüftungskonzept)

Wärmebrückenminimierte und luftdichte Ausführung wichtig (GEG)

Nachweise
• Nachweis für die wärmebrückenminimierte und luftdichte Ausführung

• Bestätigung eines Energieeffizienz-Experten zum Aufbau und Art der Dämmung

• Herstellernachweis der energetischen Eigenschaften (U-Werte bei Fenstern, 
Türen; Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit)

• Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise über die geleisteten 
Zahlungen, Aufstellung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen und -kosten

18

Bauteil
U-Wert 
Anforderung

Außenwand 0,20 W/m²K

Dach / oberste 
Geschossdecke

0,14 W/m²K

Fenster 0,95 W/m²K

Kellerdecke / Fußboden / 
Kellerwand

0,25 W/m²K
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Neu: Einfluss von Wärmebrücken 

19

GEG §24

„Entschärfung“ nach den anerkannten Regeln der Technik 

Auszug aus einem Angebot eines Stuckateurs:
2.16 Dämmung unter Simse

Simsenfläche mit Polystyrol dämmen falls die 
bauliche Situation dies zulässt. Dämmstoffdicke 
möglichst dick, max. 4 cm.

Bei Reduktion des Wärmebrückenzuschlags (KfW-Nachweis, 
Energieausweis) muss der Gleichwertigkeitsnachweis 
parallel geführt werden 

Pauschaler Wärmebrückenzuschlag, wenn Nachweis der 
Gleichwertigkeit nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 erfolgt.



Referent: Ulrich König | Thema: BEG in der Praxis 10.11.21

Dichtheit
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GEG §13

Keine höheren Anforderungen für die 
Grenzwerte bei Luftdichtigkeitsmessungen

aber

in §13 steht neu,
… dass die … Umfassungsfläche …
dauerhaft luftundurchlässig nach den 
anerkannten Regeln der Technik
abgedichtet ist.



Referent: Ulrich König | Thema: BEG in der Praxis 10.11.21

Qualität der Ausführung

21

Bildquelle: EBZ
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BEG Einzelmaßnahmen (EM) – Ablauf
1. Erstellung einer „Technischen Projektbeschreibung“ (TPB) – Erläuterung der zu beantragenden 

Maßnahme (Angebot wird hierfür benötigt), früherer Begriff: BzA – zuständig ist der Energieberater 
(„Energieeffizienz-Experte“)

2. Antragstellung beim Bafa (Zuschuss) oder über die Hausbank (Kredit) mittels TPB-ID –
zuständig ist i. d. R der Investor bzw. Bevollmächtigter (Zuschuss), bzw. der Baufi-Berater der 
Hausbank.
Achtung: evtl. auch der Handwerker 

3. Umsetzung des Vorhabens (Energieberater für die Vor-Ort-Termine zur Dokumentation einbinden), 
Dokumentation des Handwerkers ist hilfreich

4. Nach Fertigstellung der Maßnahmen – Abnahme und Erstellung des Technischen 
Projektnachweises (TPN) – zuständig ist der Energieberater. Notwendige Unterlagen hierfür:
 Schlussrechnungen des Handwerkers (inkl. Angabe von Skonti und Rabatten)

 Rechnungen für Umfeldmaßnahmen (inkl. Angabe von Skonti und Rabatten)

 Fachunternehmererklärung

 Tabellarische Belegübersicht

 Zuwendungsbescheid

 Ausgefüllte und unterschriebene „Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben“

5. Mit TPN-ID Zuschuss Online-Verwendungsnachweisformular ausfüllen (Zuschuss) bzw. an die 
Hausbank weitergeben  und Auszahlung beantragen – zuständig ist Investor bzw. Bevollmächtigter

22
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Fachplanung und Baubegleitung

 Gefördert werden energetische Fachplanungs- und 
Baubegleitungsleistungen

 Auch eine akustische Fachplanung ist förderfähig

 Förderfähige Kosten:

 5.000 € bei Ein- und Zweifamilienhäusern

 2.000 € pro Wohneinheit bei Mehrfamilienhäusern ab drei Wohneinheiten

 max. 20.000 € pro Zuwendungsbescheid

 10 € / m² Nettogrundfläche bis max. 40.000 € pro Vorhaben bei NWG

 max. 20.000 € pro Zuwendungsbescheid

Es ist praktisch immer ein Energieberater / Architekt im Spiel!

23
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Ausblick: Digitaler Förderbegleiter

24

Quelle:
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Ausblick: Digitaler Förderbegleiter

25

Quelle:
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Primärenergiefaktor:
Wärmepumpen und Pelletanlagen sind im Kommen 

26

GEG §22 Anlage 4
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Wärmepumpen

Gefördert wird die Installation von effizienten Wärmepumpen.

27

Aus Datenblatt des Herstellers:
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Übergreifende Technische Mindestanforderungen

 Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind zu berücksichtigen

 Dimensionierung der Anlage mittels Heizlastermittlung (DIN EN 12831), alternativ 
„überschlägige“ Heizlastermittlung

 Energieverbräuche sowie alle erzeugten Wärmemengen eines förderfähigen Wärmeerzeugers 
müssen messtechnisch erfasst werden

 Bis spätestens 1. Januar 2023: Ausstattung mit Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige
 Ausnahmen: Biomasseheizungen (erzeugte Wärmemenge ausreichend); Luftwärmepumpen 

(Wärmemengenmessung)

 Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren A oder B gemäß VdZ-Formular

 Bei luftgeführten Systemen: Anpassung der Luftvolumenströme

 Anpassung der Heizkurve an das Gebäude

28
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Hindernisse und Schwierigkeiten bei Antragstellung

29

 Zurzeit häufig neue „FAQs“ dies macht es Energieberater*innen schwierig, die aktuellen 
Bestimmungen / Auslegungen zu kennen

 Zurzeit häufig Überarbeitung neuer Formulare (z.B. KfW-BzA für Effizienzhaus
 „jedes Mal anderes Formular“

 BAFA ist bei Unklarheiten telefonisch meist nicht erreichbar

 Durchschnittliche Antwortzeit der KfW und BAFA per Mail liegt bei ca. 6 - 8 Wochen



Referent: Ulrich König | Thema: BEG in der Praxis 10.11.21

Praxiserfahrung bei Antragstellung der Kunden

 Antragsteller und Zuwendungsempfänger im Rahmen der Antragstellung müssen identisch 
ausgefüllt werden

• Wenn z.B. eine Eigentümergemeinschaft Antrag stellt, muss der Zuwendungsempfänger formal auch die 
Eigentümergemeinschaft sein und nicht eine Einzelperson, die bevollmächtigt ist

 Als Maßnahmenbeginn zählt bereits die Entkernung energetisch relevanter Bauteile (Fenster, 
Heizkörper, Fußbodenaufbau etc.) auch wenn diese Leistung kostentechnisch nicht mitgefördert 
werden soll

30

Quelle: BEG FAQ, Stand: 21.10.2021
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Unterschiedliche Betrachtung „Förderfähige Kosten“ im BEG 
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BAFA

…, sind nur die förderfähigen Kosten für die Kumulierung anzusetzen

KfW

Die Förderquote ermittelt sich durch die Summe aller Zuschüsse und 
Tilgungszuschüsse aus öffentlichen Mitteln im Verhältnis zu der 
Gesamtsumme aller förderfähigen Kosten
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Förderfähige Kosten

 Unterschiedliche Interpretation der förderfähigen Kosten von KfW und BAFA bezüglich 
Kumulation (60%-Deckel)

32

Beispiel: Sanierung Einfamilienhaus zum Effizienzhaus 55 – EE

Kosten für die energetische Sanierung: 280.000 €

Fördermöglichkeiten: 

Stadt Stuttgart – 25 % von 150.000 € = 37.500 €

BEG – 45 % Zuschuss von 150.000 € = 67.500 €

Auslegung Bafa:

Förderfähige Kosten sind anzusetzen.

Berechnung 60%-Deckel: 60 % von 150.000 € = 90.000 € 

Förderung:

Stadt Stuttgart – 25 % von 150.000 € = 37.500 €

BEG – 45 % Zuschuss von 150.000 € = 67.500 € 52.500 €

Gesamtförderung: 90.000 €

Auslegung KfW:

Gesamtkosten (förderfähig) sind anzusetzen.

Berechnung 60%-Deckel: 60 % von 280.000 € = 168.000 €

Förderung:

Stadt Stuttgart – 25 % von 150.000 € = 37.500 €

BEG – 45 % Zuschuss von 150.000 € = 67.500 €

Gesamtförderung: 105.000 €
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Quelle: BEG FAQ, Stand: 21.10.2021

Kombination Einzelmaßnahme und Effizienzhaus

33
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Eigenleistung

34

Quelle: BEG FAQ, Stand: 21.10.2021

 Eigenleistung ist nicht förderfähig, Ausnahme: Umfeldmaßnahmen (ohne Förderung)
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BEG Förderung PV - Anlage

35

 PV-Anlage im Rahmen eines Effizienzhauses förderfähig, wenn auf die Einspeisevergütung verzichtet wird

Quelle: BEG FAQ, Stand: 21.10.2021
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Smart Home System

36

Quelle: BEG FAQ, Stand: 21.10.2021

Quelle: BEG FAQ, Stand: 21.10.2021

Quelle: BEG Infoblatt 600 000 4863, Version 05/2021
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BEG Naturschutzmaßnahmen

37

Quelle: BEG Infoblatt 600 000 483, Stand: 21.10.2021
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Bonus iSFP

38

 EBZ erstellt seit Anfang 2021 vorwiegend individuelle Sanierungsfahrpläne, da hiermit bei 
Einzelmaßnahmen ein Bonus in Höhe von 5% möglich ist.
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Bonus iSFP – Ablauf 

 iSFP muss beim Kunden vorliegen, um 5% Bonusförderung zu erhalten 

39

Quelle: BEG FAQ, Stand: 21.10.2021
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„Trick“ beim iSFP- Bonus 

40

 5 % iSFP-Bonus auch bei Komplettsanierung möglich, wenn vorher eine „kleine“ Einzelmaßnahme 
beantragt und umgesetzt wird

Quelle: BEG FAQ, Stand: 21.10.2021
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iSFP - Anwendung

41

Quelle (ohne Kasten): Heckmann, DZ BANK

Oder alles auf einmal, getrickst
170.000 € Kosten
170.000 € x 40 % + 5 % + 5 % 
Zuschuss 85.000 €
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iSFP – im Vergleich zur Energiediagnose (BAFA Vor-Ort-Beratung)

42

 Sanierungsfahrplan berücksichtigt nur schrittweise Sanierung  Variantenvergleich schwierig

 Format / Inhalt / Eingabemöglichkeiten sehr begrenzt

Quelle: EBZ
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Bonus iSFP – Zusatzanforderung der Stadt Stuttgart

43

 Für Antragstellung im Energiesparprogramm wird formal eine sogenannte 
„Energiediagnose“ benötigt 

 alternativ iSFP + Fördernachweis des EBZ

 Fördermittel werden in diesem Anhang detaillierter angegeben

 Die Berechnung wird mit den Kriterien der städtischen Förderrichtlinie 
abgeglichen

Quelle: EBZ
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Bonus iSFP – Beispiel Fördernachweis EBZ

44

Quelle: EBZ
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Bonus iSFP – Beispiel Fördernachweis EBZ

45

Quelle: EBZ
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Ausblick 

46

Nachschärfung der Klimaschutzziele
EU, Bund und Land

- Land: PV-Pflicht ab 1. Januar 2023 für sanierte
Dächer (Photovoltaik-Pflicht-Verordnung – PVPF-VO: 
Mindestanforderungen an eine grundlegende Dach-
sanierung)

- Bund: Neukonzeption des Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG 2.0)

Allgemein:
Zukünftig eher weniger Förderung, rechtlicher 
Rahmen und CO2-Abgabe wachsen
Bisher starker Fokus auf Bedarfsseite, zukünftig 
auch Angebotsseite wichtig (Mietwohnungen)
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Drei Prozent Sanierungsquote 

47

Die Energiewende in 
Deutschland ist ohne 
energetische Sanierung 
im Gebäudebestand 
nicht zu schaffen. 

Stuttgart: 
zur Zeit 1,5 % = 4.700 WE pro 
Jahr
2,1 % für Klimaneutralität bis 2050
= 6.500 WE pro Jahr
3,2 % für Klimaneutralität bis 2040
= 9.900 WE pro Jahr
Zielwert EH 70 oder besser



Energieberatungszentrum Stuttgart e. V. (EBZ) 

Gutenbergstraße 76, 70176 Stuttgart

Telefon 0711 615 655 5-0, Fax -11 

E-Mail info@ebz-stuttgart.de, Website www.ebz-stuttgart.de

/ebz.stuttgart

Gerne berate ich Sie auch persönlich:

Dipl.-Ing. Ulrich König


